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Erster Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 772
1 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine personenbezo-
gene Kapitalgesellschaft, an der eine oder mehrere Personen oder
Handelsgesellschaften beteiligt sind. Ihr Stammkapital ist in den
Statuten festgelegt. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur das Ge-
sellschaftsvermögen.
2 Die Gesellschafter sind mindestens mit je einem Stammanteil am
Stammkapital beteiligt. Die Statuten können für sie Nachschuss-
und Nebenleistungspflichten vorsehen.

Art. 773

Das Stammkapital muss mindestens 20 000 Franken betragen.

Art. 774
1 Der Nennwert der Stammanteile muss mindestens 100 Franken be-
tragen. Im Falle einer Sanierung kann er bis auf einen Franken her-
abgesetzt werden.
2 Die Stammanteile müssen mindestens zum Nennwert ausgegeben
werden.

Art. 774a

Die Statuten können die Schaffung von Genussscheinen vorsehen;
die Vorschriften des Aktienrechts sind entsprechend anwendbar.

Art. 775

Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann durch eine oder
mehrere natürliche oder juristische Personen oder andere Handels-
gesellschaften gegründet werden.

Art. 776

Die Statuten müssen Bestimmungen enthalten über:

1. die Firma und den Sitz der Gesellschaft;

2. den Zweck der Gesellschaft;

3. die Höhe des Stammkapitals sowie die Anzahl und den Nenn-
wert der Stammanteile;

4. die Form der von der Gesellschaft ausgehenden Bekanntmachun-
gen.
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Art. 776a
1 Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen der Aufnahme in die Statuten Be-
stimmungen über:

1. die Begründung und die Ausgestaltung von Nachschuss- und Ne-
benleistungspflichten;

2. die Begründung und die Ausgestaltung von Vorhand-, Vorkaufs-
oder Kaufsrechten der Gesellschafter oder der Gesellschaft an
den Stammanteilen;

3. Konkurrenzverbote der Gesellschafter;

4. Konventionalstrafen zur Sicherung der Erfüllung gesetzlicher oder
statutarischer Pflichten;

5. Vorrechte, die mit einzelnen Kategorien von Stammanteilen ver-
bunden sind (Vorzugsstammanteile);

6. Vetorechte von Gesellschaftern betreffend Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung;

7. die Beschränkung des Stimmrechts und des Rechts der Gesell-
schafter, sich vertreten zu lassen;

8. Genussscheine;

9. statutarische Reserven;

10. Befugnisse der Gesellschafterversammlung, die dieser über die
gesetzlichen Zuständigkeiten hinaus zugewiesen werden;

11. die Genehmigung bestimmter Entscheide der Geschäftsführer
durch die Gesellschafterversammlung;

12. das Erfordernis der Zustimmung der Gesellschafterversammlung
zur Bezeichnung von natürlichen Personen, die für Gesellschafter,
die juristische Personen oder Handelsgesellschaften sind, das
Recht zur Geschäftsführung ausüben;

13. die Befugnis der Geschäftsführer, Direktoren, Prokuristen sowie
Handlungsbevollmächtigte zu ernennen;

14. die Ausrichtung von Tantiemen an die Geschäftsführer;

15. die Zusicherung von Bauzinsen;

16. die Organisation und die Aufgaben der Revisionsstelle, sofern da-
bei über die gesetzlichen Vorschriften hinausgegangen wird;

17. die Gewährung eines statutarischen Austrittsrechts, die Bedin-
gungen für dessen Ausübung und die auszurichtende Abfindung;

18. besondere Gründe für den Ausschluss von Gesellschaftern aus der
Gesellschaft;

19. andere als die gesetzlichen Auflösungsgründe.
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2 Zu ihrer Verbindlichkeit bedürfen ebenfalls der Aufnahme in die
Statuten von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Regelungen:

1. der Beschlussfassung über die nachträgliche Schaffung von
neuen Vorzugsstammanteilen;

2. der Übertragung von Stammanteilen;

3. der Einberufung der Gesellschafterversammlung;

4. der Bemessung des Stimmrechts der Gesellschafter;

5. der Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung;

6. der Beschlussfassung der Geschäftsführer;

7. der Geschäftsführung und der Vertretung;

8. zu den Konkurrenzverboten der Geschäftsführer.

Art. 777
1 Die Gesellschaft wird errichtet, indem die Gründer in öffentlicher
Urkunde erklären, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu
gründen, darin die Statuten festlegen und die Organe bestellen.
2 In diesem Errichtungsakt zeichnen die Gründer die Stammanteile
und stellen fest, dass:

1. sämtliche Stammanteile gültig gezeichnet sind;

2. die Einlagen dem gesamten Ausgabebetrag entsprechen;

3. die gesetzlichen und statutarischen Anforderungen an die Lei-
stung der Einlagen erfüllt sind;

4. sie die statutarischen Nachschuss- oder Nebenleistungspflichten
übernehmen.

Art. 777a
1 Die Zeichnung der Stammanteile bedarf zu ihrer Gültigkeit der An-
gabe von Anzahl, Nennwert und Ausgabebetrag sowie gegebenen-
falls der Kategorie der Stammanteile.
2 In der Urkunde über die Zeichnung muss hingewiesen werden auf
statutarische Bestimmungen über:

1. Nachschusspflichten;

2. Nebenleistungspflichten;

3. Konkurrenzverbote für die Gesellschafter;

4. Vorhand-, Vorkaufs- und Kaufsrechte der Gesellschafter oder der
Gesellschaft;

5. Konventionalstrafen.
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Art. 777b
1 Im Errichtungsakt muss die Urkundsperson die Belege über die
Gründung einzeln nennen und bestätigen, dass sie ihr und den
Gründern vorgelegen haben.
2 Dem Errichtungsakt sind folgende Unterlagen beizulegen:

1. die Statuten;

2. der Gründungsbericht;

3. die Prüfungsbestätigung;

4. die Bestätigung über die Hinterlegung von Einlagen in Geld;

5. die Sacheinlageverträge;

6. bereits vorliegende Sachübernahmeverträge.

Art. 777c
1 Bei der Gründung muss für jeden Stammanteil eine dem Ausgabe-
betrag entsprechende Einlage vollständig geleistet werden.
2 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend an-
wendbar für:

1. die Angabe der Sacheinlagen, der Sachübernahmen und der be-
sonderen Vorteile in den Statuten;

2. die Eintragung von Sacheinlagen, Sachübernahmen und von be-
sonderen Vorteilen ins Handelsregister;

3. die Leistung und die Prüfung der Einlagen.

Art. 778

Die Gesellschaft ist ins Handelsregister des Ortes einzutragen, an
dem sie ihren Sitz hat.

Art. 778a

Zweigniederlassungen sind ins Handelsregister des Ortes einzutra-
gen, an dem sie sich befinden.

Art. 779
1 Die Gesellschaft erlangt das Recht der Persönlichkeit durch die Ein-
tragung ins Handelsregister.
2 Sie erlangt das Recht der Persönlichkeit auch dann, wenn die Vor-
aussetzungen für die Eintragung tatsächlich nicht erfüllt sind.
3 Waren bei der Gründung gesetzliche oder statutarische Vorausset-
zungen nicht erfüllt und sind dadurch die Interessen von Gläubigern
oder Gesellschaftern in erheblichem Masse gefährdet oder verletzt
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worden, so kann das Gericht auf Begehren einer dieser Personen die
Auflösung der Gesellschaft verfügen.
4 Das Klagerecht erlischt drei Monate nach der Veröffentlichung der
Gründung der Gesellschaft im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Art. 779a
1 Personen, die vor der Eintragung ins Handelsregister im Namen
der Gesellschaft handeln, haften dafür persönlich und solidarisch.
2 Übernimmt die Gesellschaft innerhalb von drei Monaten nach
ihrer Eintragung Verpflichtungen, die ausdrücklich in ihrem Namen
eingegangen werden, so werden die Handelnden befreit, und es haf-
tet nur die Gesellschaft.

Art. 780

Jeder Beschluss der Gesellschafterversammlung über eine Änderung
der Statuten muss öffentlich beurkundet und ins Handelsregister
eingetragen werden.

Art. 781
1 Die Gesellschafterversammlung kann die Erhöhung des Stammka-
pitals beschliessen.
2 Die Ausführung des Beschlusses obliegt den Geschäftsführern.
3 Die Zeichnung und die Einlagen richten sich nach den Vorschriften
über die Gründung. Für den Zeichnungsschein sind zudem die Vor-
schriften über die Erhöhung des Aktienkapitals entsprechend an-
wendbar. Ein öffentliches Angebot zur Zeichnung der Stammanteile
ist ausgeschlossen.
4 Die Erhöhung des Stammkapitals muss innerhalb von drei Mona-
ten nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung beim Han-
delsregister zur Eintragung angemeldet werden; sonst fällt der Be-
schluss dahin.
5 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts über die ordent-
liche Kapitalerhöhung entsprechend anwendbar für:

1. die Form und den Inhalt des Beschlusses der Gesellschafterver-
sammlung;

2. das Bezugsrecht der Gesellschafter;

3. die Erhöhung des Stammkapitals aus Eigenkapital;

4. den Kapitalerhöhungsbericht und die Prüfungsbestätigung;

5. die Statutenänderung und die Feststellungen der Geschäftsführer;

6. die Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals ins Handelsre-
gister und die Nichtigkeit vorher ausgegebener Urkunden.
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Art. 782
1 Die Gesellschafterversammlung kann die Herabsetzung des Stamm-
kapitals beschliessen.
2 Das Stammkapital darf in keinem Fall unter 20 000 Franken herab-
gesetzt werden.
3 Zur Beseitigung einer durch Verluste entstandenen Unterbilanz
darf das Stammkapital nur herabgesetzt werden, wenn die Gesell-
schafter die in den Statuten vorgesehenen Nachschüsse voll geleistet
haben.
4 Im Übrigen sind die Vorschriften über die Herabsetzung des Akti-
enkapitals entsprechend anwendbar.

Art. 783
1 Die Gesellschaft darf eigene Stammanteile nur dann erwerben,
wenn frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe der dafür nötigen
Mittel vorhanden ist und der gesamte Nennwert dieser Stammanteile
zehn Prozent des Stammkapitals nicht übersteigt.
2 Werden im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschrän-
kung, einem Austritt oder einem Ausschluss Stammanteile erwor-
ben, so beträgt die Höchstgrenze 35 Prozent. Die über zehn Prozent
des Stammkapitals hinaus erworbenen eigenen Stammanteile sind
innerhalb von zwei Jahren zu veräussern oder durch Kapitalherab-
setzung zu vernichten.
3 Ist mit den Stammanteilen, die erworben werden sollen, eine
Nachschusspflicht oder eine Nebenleistungspflicht verbunden, so
muss diese vor deren Erwerb aufgehoben werden.
4 Im Übrigen sind für den Erwerb eigener Stammanteile durch die Ge-
sellschaft die Vorschriften über eigene Aktien entsprechend anwend-
bar.

Zweiter Abschnitt: Rechte und Pflichten der Gesellschafter

Art. 784
1 Wird über Stammanteile eine Urkunde ausgestellt, so kann diese nur
als Beweisurkunde oder Namenpapier errichtet werden.
2 In die Urkunde müssen dieselben Hinweise auf statutarische Rech-
te und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde über die
Zeichnung der Stammanteile.
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Art. 785
1 Die Abtretung von Stammanteilen sowie die Verpflichtung zur Ab-
tretung bedürfen der schriftlichen Form.
2 In den Abtretungsvertrag müssen dieselben Hinweise auf statutari-
sche Rechte und Pflichten aufgenommen werden wie in die Urkunde
über die Zeichnung der Stammanteile.

Art. 786
1 Die Abtretung von Stammanteilen bedarf der Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann die
Zustimmung ohne Angabe von Gründen verweigern.
2 Von dieser Regelung können die Statuten abweichen, indem sie:

1. auf das Erfordernis der Zustimmung zur Abtretung verzichten;

2. die Gründe festlegen, die die Verweigerung der Zustimmung zur
Abtretung rechtfertigen;

3. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert wer-
den kann, wenn die Gesellschaft dem Veräusserer die Übernah-
me der Stammanteile zum wirklichen Wert anbietet;

4. die Abtretung ausschliessen;

5. vorsehen, dass die Zustimmung zur Abtretung verweigert werden
kann, wenn die Erfüllung statutarischer Nachschuss- oder Neben-
leistungspflichten zweifelhaft ist und eine von der Gesellschaft
geforderte Sicherheit nicht geleistet wird.

3 Schliessen die Statuten die Abtretung aus oder verweigert die Ge-
sellschafterversammlung die Zustimmung zur Abtretung, so bleibt
das Recht auf Austritt aus wichtigem Grund vorbehalten.

Art. 787
1 Ist für die Abtretung von Stammanteilen die Zustimmung der Ge-
sellschafterversammlung erforderlich, so wird die Abtretung erst mit
dieser Zustimmung rechtswirksam.
2 Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Zustimmung
zur Abtretung nicht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang ab,
so gilt die Zustimmung als erteilt.

Art. 788
1 Werden Stammanteile durch Erbgang, Erbteilung, eheliches Güter-
recht oder Zwangsvollstreckung erworben, so gehen alle Rechte und
Pflichten, die damit verbunden sind, ohne Zustimmung der Gesell-
schafterversammlung auf die erwerbende Person über.
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2 Für die Ausübung des Stimmrechts und der damit zusammenhän-
genden Rechte bedarf die erwerbende Person jedoch der Anerken-
nung der Gesellschafterversammlung als stimmberechtigter Gesell-
schafter.
3 Die Gesellschafterversammlung kann ihr die Anerkennung nur ver-
weigern, wenn ihr die Gesellschaft die Übernahme der Stammantei-
le zum wirklichen Wert im Zeitpunkt des Gesuches anbietet. Das
Angebot kann auf eigene Rechnung oder auf Rechnung anderer Ge-
sellschafter oder Dritter erfolgen. Lehnt die erwerbende Person das
Angebot nicht innerhalb eines Monates nach Kenntnis des wirkli-
chen Wertes ab, so gilt es als angenommen.
4 Lehnt die Gesellschafterversammlung das Gesuch um Anerken-
nung nicht innerhalb von sechs Monaten ab Eingang ab, so gilt die
Anerkennung als erteilt.
5 Die Statuten können auf das Erfordernis der Anerkennung verzich-
ten.

Art. 789
1 Stellen das Gesetz oder die Statuten auf den wirklichen Wert der
Stammanteile ab, so können die Parteien verlangen, dass dieser vom
Gericht bestimmt wird.
2 Das Gericht verteilt die Kosten des Verfahrens und der Bewertung
nach seinem Ermessen.

Art. 789a
1 Für die Bestellung einer Nutzniessung an einem Stammanteil sind
die Vorschriften über die Übertragung der Stammanteile entspre-
chend anwendbar.
2 Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestel-
lung einer Nutzniessung an den Stammanteilen ausgeschlossen.

Art. 789b
1 Die Statuten können vorsehen, dass die Bestellung eines Pfand-
rechts an Stammanteilen der Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung bedarf. Diese darf die Zustimmung nur verweigern, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt.
2 Schliessen die Statuten die Abtretung aus, so ist auch die Bestel-
lung eines Pfandrechts an den Stammanteilen ausgeschlossen.

Art. 790
1 Die Gesellschaft führt über die Stammanteile ein Anteilbuch.
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2 In das Anteilbuch sind einzutragen:

1. die Gesellschafter mit Namen und Adresse;

2. die Anzahl, der Nennwert sowie allenfalls die Kategorien der
Stammanteile jedes Gesellschafters;

3. die Nutzniesser mit Namen und Adresse;

4. die Pfandgläubiger mit Namen und Adresse.
3 Gesellschafter, die nicht zur Ausübung des Stimmrechts und der
damit zusammenhängenden Rechte befugt sind, müssen als Gesell-
schafter ohne Stimmrecht bezeichnet werden.
4 Den Gesellschaftern steht das Recht zu, in das Anteilbuch Einsicht
zu nehmen.

Art. 791
1 Die Gesellschafter sind mit Name, Wohnsitz und Heimatort sowie
mit der Anzahl und dem Nennwert ihrer Stammanteile ins Handels-
register einzutragen.
2 Die Gesellschaft muss die Eintragung anmelden.

Art. 792
1 Steht ein Stammanteil mehreren Berechtigten ungeteilt zu, so:

1. haben diese gemeinsam eine Person zu bezeichnen, die sie ver-
tritt; sie können die Rechte aus dem Stammanteil nur durch
diese Person ausüben;

2. haften diese für Nachschusspflichten und Nebenleistungspflichten
solidarisch.

Art. 793
1 Die Gesellschafter sind zur Leistung einer dem Ausgabebetrag ihrer
Stammanteile entsprechenden Einlage verpflichtet.
2 Die Einlagen dürfen nicht zurückerstattet werden.

Art. 794

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet nur das Gesell-
schaftsvermögen.

Art. 795
1 Die Statuten können die Gesellschafter zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichten.
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2 Sehen die Statuten eine Nachschusspflicht vor, so müssen sie den
Betrag der mit einem Stammanteil verbundenen Nachschusspflicht
festlegen. Dieser darf das Doppelte des Nennwertes des Stamman-
teils nicht übersteigen.
3 Die Gesellschafter haften nur für die mit den eigenen Stammantei-
len verbundenen Nachschüsse.

Art. 795a
1 Die Nachschüsse werden durch die Geschäftsführer eingefordert.
2 Sie dürfen nur eingefordert werden, wenn:

1. die Summe von Stammkapital und gesetzlichen Reserven nicht
mehr gedeckt ist;

2. die Gesellschaft ihre Geschäfte ohne diese zusätzlichen Mittel
nicht ordnungsgemäss weiterführen kann;

3. die Gesellschaft aus in den Statuten umschriebenen Gründen Ei-
genkapital benötigt.

3 Mit Eintritt des Konkurses werden ausstehende Nachschüsse fällig.

Art. 795b

Geleistete Nachschüsse dürfen nur dann ganz oder teilweise zurück-
bezahlt werden, wenn der Betrag durch frei verwendbares Eigenka-
pital gedeckt ist und ein zugelassener Revisionsexperte dies schrift-
lich bestätigt.

Art. 795c
1 Eine statutarische Nachschusspflicht darf nur dann herabgesetzt
oder aufgehoben werden, wenn das Stammkapital und die gesetzli-
chen Reserven voll gedeckt sind.
2 Die Vorschriften über die Herabsetzung des Stammkapitals sind ent-
sprechend anwendbar.

Art. 795d
1 Für Gesellschafter, die aus der Gesellschaft ausscheiden, besteht die
Nachschusspflicht unter Vorbehalt der nachfolgenden Einschränkun-
gen während dreier Jahre weiter. Der Zeitpunkt des Ausscheidens
bestimmt sich nach der Eintragung ins Handelsregister.
2 Ausgeschiedene Gesellschafter müssen Nachschüsse nur leisten,
wenn die Gesellschaft in Konkurs fällt.
3 Ihre Nachschusspflicht entfällt, soweit sie von einem Rechtsnach-
folger erfüllt wurde.
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4 Die Nachschusspflicht ausgeschiedener Gesellschafter darf nicht er-
höht werden.

Art. 796
1 Die Statuten können die Gesellschafter zu Nebenleistungen ver-
pflichten.
2 Sie können nur Nebenleistungspflichten vorsehen, die dem Zweck
der Gesellschaft, der Erhaltung ihrer Selbstständigkeit oder der Wah-
rung der Zusammensetzung des Kreises der Gesellschafter dienen.
3 Gegenstand und Umfang wie auch andere nach den Umständen we-
sentliche Punkte einer mit einem Stammanteil verbundenen Neben-
leistungspflicht müssen in den Statuten bestimmt werden. Für die
nähere Umschreibung kann auf ein Reglement der Gesellschafter-
versammlung verwiesen werden.
4 Statutarische Verpflichtungen zur Zahlung von Geld oder zur Lei-
stung anderer Vermögenswerte unterstehen den Bestimmungen über
Nachschüsse, wenn keine angemessene Gegenleistung vorgesehen
wird und die Einforderung der Deckung des Eigenkapitalbedarfs der
Gesellschaft dient.

Art. 797

Die nachträgliche Einführung oder Erweiterung statutarischer Nach-
schuss- oder Nebenleistungspflichten bedarf der Zustimmung aller
davon betroffenen Gesellschafter.

Art. 798
1 Dividenden dürfen nur aus dem Bilanzgewinn und aus hierfür ge-
bildeten Reserven ausgerichtet werden.
2 Die Dividende darf erst festgesetzt werden, nachdem die dem Ge-
setz und den Statuten entsprechenden Zuweisungen an die gesetzli-
chen und statutarischen Reserven abgezogen worden sind.
3 Die Dividenden sind im Verhältnis des Nennwerts der Stammanteile
festzusetzen; wurden Nachschüsse geleistet, so ist deren Betrag für
die Bemessung der Dividenden dem Nennwert zuzurechnen; die
Statuten können eine abweichende Regelung vorsehen.

Art. 798a
1 Für das Stammkapital und geleistete Nachschüsse dürfen keine Zin-
sen bezahlt werden.
2 Die Ausrichtung von Bauzinsen ist zulässig. Die Vorschrift des Ak-
tienrechts über Bauzinse ist entsprechend anwendbar.
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Art. 798b

Die Statuten können die Ausrichtung von Tantiemen an Geschäfts-
führer vorsehen. Die Vorschriften des Aktienrechts über Tantiemen
sind entsprechend anwendbar.

Art. 799

Für Vorzugsstammanteile sind die Vorschriften des Aktienrechts über
Vorzugsaktien entsprechend anwendbar.

Art. 800

Für die Rückerstattung von Leistungen der Gesellschaft an Gesell-
schafter, Geschäftsführer sowie diesen nahe stehende Personen sind
die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 801

Für den Geschäftsbericht, für die Reserven sowie für die Offenlegung
der Jahresrechnung und der Konzernrechnung sind die Vorschriften
des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 801a
1 Der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht sind den Gesell-
schaftern spätestens zusammen mit der Einladung zur ordentlichen
Gesellschafterversammlung zuzustellen.
2 Die Gesellschafter können verlangen, dass ihnen nach der Gesell-
schafterversammlung die von ihr genehmigte Fassung des Geschäfts-
berichts zugestellt wird.

Art. 802
1 Jeder Gesellschafter kann von den Geschäftsführern Auskunft über
alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen.
2 Hat die Gesellschaft keine Revisionsstelle, so kann jeder Gesell-
schafter in die Bücher und Akten uneingeschränkt Einsicht nehmen.
Hat sie eine Revisionsstelle, so besteht ein Recht zur Einsichtnahme
nur, soweit ein berechtigtes Interesse glaubhaft gemacht wird.
3 Besteht Gefahr, dass der Gesellschafter die erlangten Kenntnisse
zum Schaden der Gesellschaft für gesellschaftsfremde Zwecke ver-
wendet, so können die Geschäftsführer die Auskunft und die Ein-
sichtnahme im erforderlichen Umfang verweigern; auf Antrag des
Gesellschafters entscheidet die Gesellschafterversammlung.
4 Verweigert die Gesellschafterversammlung die Auskunft oder die
Einsicht ungerechtfertigterweise, so ordnet sie das Gericht auf An-
trag des Gesellschafters an.
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Art. 803
1 Die Gesellschafter sind zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses ver-
pflichtet.
2 Sie müssen alles unterlassen, was die Interessen der Gesellschaft
beeinträchtigt. Insbesondere dürfen sie nicht Geschäfte betreiben,
die ihnen zum besonderen Vorteil gereichen und durch die der
Zweck der Gesellschaft beeinträchtigt würde. Die Statuten können
vorsehen, dass die Gesellschafter konkurrenzierende Tätigkeiten un-
terlassen müssen.
3 Die Gesellschafter dürfen Tätigkeiten ausüben, die gegen die Treue-
pflicht oder ein allfälliges Konkurrenzverbot verstossen, sofern alle
übrigen Gesellschafter schriftlich zustimmen. Die Statuten können
vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung der Gesellschafterver-
sammlung erforderlich ist.
4 Die besonderen Vorschriften über das Konkurrenzverbot von Ge-
schäftsführern bleiben vorbehalten.

Dritter Abschnitt: Organisation der Gesellschaft

Art. 804
1 Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung.
2 Der Gesellschafterversammlung stehen folgende unübertragbare Be-
fugnisse zu:

1. die Änderung der Statuten;

2. die Bestellung und die Abberufung von Geschäftsführern;

3. die Bestellung und die Abberufung der Mitglieder der Revisions-
stelle und des Konzernrechnungsprüfers;

4. die Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung;

5. die Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung
über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die Fest-
setzung der Dividende und der Tantieme;

6. die Festsetzung der Entschädigung der Geschäftsführer;

7. die Entlastung der Geschäftsführer;

8. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungs-
weise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesellschafter;

9. die Zustimmung zur Bestellung eines Pfandrechts an Stamman-
teilen, falls die Statuten dies vorsehen;

10. die Beschlussfassung über die Ausübung statutarischer Vorhand-,
Vorkaufs- oder Kaufsrechte;
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11. die Ermächtigung der Geschäftsführer zum Erwerb eigener
Stammanteile durch die Gesellschaft oder die Genehmigung
eines solchen Erwerbs;

12. die nähere Regelung von Nebenleistungspflichten in einem Re-
glement, falls die Statuten auf ein Reglement verweisen;

13. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer und der Ge-
sellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkurrenzver-
bot verstossen, sofern die Statuten auf das Erfordernis der Zu-
stimmung aller Gesellschafter verzichten;

14. die Beschlussfassung darüber, ob dem Gericht beantragt werden
soll, ein Gesellschafter aus wichtigem Grund auszuschliessen;

15. der Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vorgese-
henen Gründen;

16. die Auflösung der Gesellschaft;

17. die Genehmigung von Geschäften der Geschäftsführer, für die die
Statuten die Zustimmung der Gesellschafterversammlung for-
dern;

18. die Beschlussfassung über die Gegenstände, die das Gesetz oder
die Statuten der Gesellschafterversammlung vorbehalten oder
die ihr die Geschäftsführer vorlegen.

3 Die Gesellschafterversammlung ernennt die Direktoren, die Proku-
risten sowie die Handlungsbevollmächtigten. Die Statuten können
diese Befugnis auch den Geschäftsführern einräumen.

Art. 805
1 Die Gesellschafterversammlung wird von den Geschäftsführern, nö-
tigenfalls durch die Revisionsstelle, einberufen. Das Einberufungs-
recht steht auch den Liquidatoren zu.
2 Die ordentliche Versammlung findet alljährlich innerhalb von sechs
Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres statt. Ausserordentliche
Versammlungen werden nach Massgabe der Statuten und bei Bedarf
einberufen.
3 Die Gesellschafterversammlung ist spätestens 20 Tage vor dem Ver-
sammlungstag einzuberufen. Die Statuten können diese Frist ver-
längern oder bis auf zehn Tage verkürzen. Die Möglichkeit einer
Universalversammlung bleibt vorbehalten.
4 Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein
Gesellschafter die mündliche Beratung verlangt.
5 Im Übrigen sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend an-
wendbar für:
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1. die Einberufung;

2. das Einberufungs- und Antragsrecht der Gesellschafter;

3. die Verhandlungsgegenstände;

4. die Anträge;

5. die Universalversammlung;

6. die vorbereitenden Massnahmen;

7. das Protokoll;

8. die Vertretung der Gesellschafter;

9. die unbefugte Teilnahme.

Art. 806
1 Das Stimmrecht der Gesellschafter bemisst sich nach dem Nennwert
ihrer Stammanteile. Die Gesellschafter haben je mindestens eine
Stimme. Die Statuten können die Stimmenzahl der Besitzer mehrerer
Stammanteile beschränken.
2 Die Statuten können das Stimmrecht unabhängig vom Nennwert
so festsetzen, dass auf jeden Stammanteil eine Stimme entfällt. In
diesem Fall müssen die Stammanteile mit dem tiefsten Nennwert
mindestens einen Zehntel des Nennwerts der übrigen Stammanteile
aufweisen.
3 Die Bemessung des Stimmrechts nach der Zahl der Stammanteile
ist nicht anwendbar für:

1. die Wahl der Mitglieder der Revisionsstelle;

2. die Ernennung von Sachverständigen zur Prüfung der Geschäfts-
führung oder einzelner Teile davon;

3. die Beschlussfassung über die Anhebung einer Verantwortlich-
keitsklage.

Art. 806a
1 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Geschäftsführer haben Per-
sonen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenom-
men haben, kein Stimmrecht.
2 Bei Beschlüssen über den Erwerb eigener Stammanteile durch die
Gesellschaft hat der Gesellschafter, der die Stammanteile abtritt, kein
Stimmrecht.
3 Bei Beschlüssen über die Zustimmung zu Tätigkeiten der Gesell-
schafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkurrenzverbot ver-
stossen, hat die betroffene Person kein Stimmrecht.
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Art. 806b

Im Falle der Nutzniessung an einem Stammanteil stehen das Stimm-
recht und die damit zusammenhängenden Rechte dem Nutzniesser
zu. Dieser wird dem Eigentümer ersatzpflichtig, wenn er bei der
Ausübung seiner Rechte nicht in billiger Weise auf dessen Interessen
Rücksicht nimmt.

Art. 807
1 Die Statuten können Gesellschaftern ein Vetorecht gegen bestimmte
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung einräumen. Sie müssen
die Beschlüsse umschreiben, für die das Vetorecht gilt.
2 Die nachträgliche Einführung eines Vetorechts bedarf der Zustim-
mung aller Gesellschafter.
3 Das Vetorecht kann nicht übertragen werden.

Art. 808

Die Gesellschafterversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht
ihre Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen,
soweit das Gesetz oder die Statuten es nicht anders bestimmen.

Art. 808a

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung hat den Stichent-
scheid. Die Statuten können eine andere Regelung vorsehen.

Art. 808b
1 Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung, der mindestens zwei
Drittel der vertretenen Stimmen sowie die absolute Mehrheit des
gesamten Stammkapitals auf sich vereinigt, mit dem ein ausübbares
Stimmrecht verbunden ist, ist erforderlich für:

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;

2. die Einführung von stimmrechtsprivilegierten Stammanteilen;

3. die Erschwerung, den Ausschluss oder die Erleichterung der Über-
tragbarkeit der Stammanteile;

4. die Zustimmung zur Abtretung von Stammanteilen beziehungs-
weise die Anerkennung als stimmberechtigter Gesellschafter;

5. die Erhöhung des Stammkapitals;

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes;

7. die Zustimmung zu Tätigkeiten der Geschäftsführer sowie der Ge-
sellschafter, die gegen die Treuepflicht oder das Konkurrenzver-
bot verstossen;
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8. den Antrag an das Gericht, einen Gesellschafter aus wichtigem
Grund auszuschliessen;

9. den Ausschluss eines Gesellschafters aus in den Statuten vorge-
sehenen Gründen;

10. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft;

11. die Auflösung der Gesellschaft.
2 Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse
grössere Mehrheiten als die vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen,
können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt werden.

Art. 808c

Für die Anfechtung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 809
1 Alle Gesellschafter üben die Geschäftsführung gemeinsam aus. Die
Statuten können die Geschäftsführung abweichend regeln.
2 Als Geschäftsführer können nur natürliche Personen eingesetzt wer-
den. Ist an der Gesellschaft eine juristische Person oder eine Han-
delsgesellschaft beteiligt, so bezeichnet sie gegebenenfalls eine natür-
liche Person, die diese Funktion an ihrer Stelle ausübt. Die Statuten
können dafür die Zustimmung der Gesellschafterversammlung ver-
langen.
3 Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so muss die Gesell-
schafterversammlung den Vorsitz regeln.
4 Hat die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer, so entscheiden diese
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Vorsitzende hat
den Stichentscheid. Die Statuten können eine andere Regelung der
Beschlussfassung durch die Geschäftsführer vorsehen.

Art. 810
1 Die Geschäftsführer sind zuständig in allen Angelegenheiten, die
nicht nach Gesetz oder Statuten der Gesellschafterversammlung zu-
gewiesen sind.
2 Unter Vorbehalt der nachfolgenden Bestimmungen haben die Ge-
schäftsführer folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben:

1. die Oberleitung der Gesellschaft und die Erteilung der nötigen
Weisungen;

2. die Festlegung der Organisation im Rahmen von Gesetz und Sta-
tuten;
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3. die Ausgestaltung des Rechnungswesens und der Finanzkontrolle
sowie der Finanzplanung, sofern diese für die Führung der Ge-
sellschaft notwendig ist;

4. die Aufsicht über die Personen, denen Teile der Geschäftsführung
übertragen sind, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der
Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;

5. die Erstellung des Geschäftsberichtes (Jahresrechnung, Jahresbe-
richt und gegebenenfalls Konzernrechnung);

6. die Vorbereitung der Gesellschafterversammlung sowie die Aus-
führung ihrer Beschlüsse;

7. die Benachrichtigung des Gerichts im Falle der Überschuldung.
3 Wer den Vorsitz der Geschäftsführung innehat, beziehungsweise
der einzige Geschäftsführer hat folgende Aufgaben:

1. die Einberufung und Leitung der Gesellschafterversammlung;

2. Bekanntmachungen gegenüber den Gesellschaftern;

3. die Sicherstellung der erforderlichen Anmeldungen beim Han-
delsregister.

Art. 811
1 Die Statuten können vorsehen, dass die Geschäftsführer der Ge-
sellschafterversammlung:

1. bestimmte Entscheide zur Genehmigung vorlegen müssen;

2. einzelne Fragen zur Genehmigung vorlegen können.
2 Die Genehmigung der Gesellschafterversammlung schränkt die Haf-
tung der Geschäftsführer nicht ein.

Art. 812
1 Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung be-
fasst sind, müssen ihre Aufgabe mit aller Sorgfalt erfüllen und die
Interessen der Gesellschaft in guten Treuen wahren.
2 Sie unterstehen der gleichen Treuepflicht wie die Gesellschafter.
3 Sie dürfen keine konkurrenzierenden Tätigkeiten ausüben, es sei
denn, die Statuten sehen etwas anderes vor oder alle übrigen Gesell-
schafter stimmen der Tätigkeit schriftlich zu. Die Statuten können
vorsehen, dass stattdessen die Zustimmung durch die Gesellschaf-
terversammlung erforderlich ist.
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Art. 813

Die Geschäftsführer sowie Dritte, die mit der Geschäftsführung be-
fasst sind, haben die Gesellschafter unter gleichen Voraussetzungen
gleich zu behandeln.

Art. 814
1 Jeder Geschäftsführer ist zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.
2 Die Statuten können die Vertretung abweichend regeln, jedoch
muss mindestens ein Geschäftsführer zur Vertretung befugt sein.
Für Einzelheiten können die Statuten auf ein Reglement verweisen.
3 Die Gesellschaft muss durch eine Person vertreten werden können,
die Wohnsitz in der Schweiz hat. Dieses Erfordernis kann durch
einen Geschäftsführer oder einen Direktor erfüllt werden.
4 Für den Umfang und die Beschränkung der Vertretungsbefugnis
sowie für Verträge zwischen der Gesellschaft und der Person, die sie
vertritt, sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwend-
bar.
5 Die zur Vertretung der Gesellschaft befugten Personen haben in
der Weise zu zeichnen, dass sie der Firma der Gesellschaft ihre Un-
terschrift beifügen.
6 Sie müssen ins Handelsregister eingetragen werden. Sie haben ihre
Unterschrift beim Handelsregisteramt zu zeichnen oder die Zeich-
nung in beglaubigter Form einzureichen.

Art. 815
1 Die Gesellschafterversammlung kann von ihr gewählte Geschäfts-
führer jederzeit abberufen.
2 Jeder Gesellschafter kann dem Gericht beantragen, einem Ge-
schäftsführer die Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis zu
entziehen oder zu beschränken, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
namentlich wenn die betreffende Person ihre Pflichten grob verletzt
oder die Fähigkeit zu einer guten Geschäftsführung verloren hat.
3 Die Geschäftsführer können Direktoren, Prokuristen oder Hand-
lungsbevollmächtigte jederzeit in ihrer Funktion einstellen.
4 Sind diese Personen durch die Gesellschafterversammlung einge-
setzt worden, so ist unverzüglich eine Gesellschafterversammlung
einzuberufen.
5 Entschädigungsansprüche der abberufenen oder in ihren Funktio-
nen eingestellten Personen bleiben vorbehalten.
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Art. 816

Für die Beschlüsse der Geschäftsführer gelten sinngemäss die glei-
chen Nichtigkeitsgründe wie für die Beschlüsse der Generalver-
sammlung der Aktiengesellschaft.

Art. 817

Die Gesellschaft haftet für den Schaden aus unerlaubten Handlun-
gen, die eine zur Geschäftsführung oder zur Vertretung befugte Per-
son in Ausübung ihrer geschäftlichen Verrichtungen begeht.

Art. 818
1 Für die Revisionsstelle sind die Vorschriften des Aktienrechts ent-
sprechend anwendbar.
2 Ein Gesellschafter, der einer Nachschusspflicht unterliegt, kann eine
ordentliche Revision der Jahresrechnung verlangen.

Art. 819

Bei Mängeln in der Organisation der Gesellschaft sind die Vorschrif-
ten des Aktienrechts entsprechend anwendbar.

Art. 820
1 Für die Anzeigepflichten bei Kapitalverlust und Überschuldung der
Gesellschaft sowie für die Eröffnung und den Aufschub des Konkur-
ses sind die Vorschriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
2 Das Gericht kann den Konkurs auf Antrag der Geschäftsführer
oder eines Gläubigers aufschieben, namentlich wenn ausstehende
Nachschüsse unverzüglich einbezahlt werden und Aussicht auf Sa-
nierung besteht.

Vierter Abschnitt: Auflösung und Ausscheiden

Art. 821
1 Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird aufgelöst:

1. wenn ein in den Statuten vorgesehener Auflösungsgrund eintritt;

2. wenn die Gesellschafterversammlung dies beschliesst;

3. wenn der Konkurs eröffnet wird;

4. in den übrigen vom Gesetz vorgesehenen Fällen.
2 Beschliesst die Gesellschafterversammlung die Auflösung, so be-
darf der Beschluss der öffentlichen Beurkundung.
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3 Jeder Gesellschafter kann beim Gericht die Auflösung der Gesell-
schaft aus wichtigem Grund verlangen. Das Gericht kann statt auf
Auflösung auf eine andere sachgemässe und den Beteiligten zumut-
bare Lösung erkennen, so insbesondere auf die Abfindung des kla-
genden Gesellschafters zum wirklichen Wert seiner Stammanteile.

Art. 821a
1 Für die Folgen der Auflösung sind die Vorschriften des Aktien-
rechts entsprechend anwendbar.
2 Die Auflösung einer Gesellschaft muss ins Handelsregister einge-
tragen werden. Die Auflösung durch Urteil ist vom Gericht dem
Handelsregister unverzüglich zu melden. Die Auflösung aus ande-
ren Gründen muss die Gesellschaft beim Handelsregister anmelden.

Art. 822
1 Ein Gesellschafter kann aus wichtigem Grund beim Gericht auf Be-
willigung des Austritts klagen.
2 Die Statuten können den Gesellschaftern ein Recht auf Austritt
einräumen und dieses von bestimmten Bedingungen abhängig ma-
chen.

Art. 822a
1 Reicht ein Gesellschafter eine Klage auf Austritt aus wichtigem
Grund ein oder erklärt ein Gesellschafter seinen Austritt gestützt auf
ein statutarisches Austrittsrecht, so müssen die Geschäftsführer un-
verzüglich die übrigen Gesellschafter informieren.
2 Falls andere Gesellschafter innerhalb von drei Monaten nach Zu-
gang dieser Mitteilung auf Austritt aus wichtigem Grund klagen oder
ein statutarisches Austrittsrecht ausüben, sind alle austretenden Ge-
sellschafter im Verhältnis des Nennwerts ihrer Stammanteile gleich
zu behandeln. Wurden Nachschüsse geleistet, so ist deren Betrag dem
Nennwert zuzurechnen.

Art. 823
1 Liegt ein wichtiger Grund vor, so kann die Gesellschaft beim Ge-
richt auf Ausschluss eines Gesellschafters klagen.
2 Die Statuten können vorsehen, dass die Gesellschafterversamm-
lung Gesellschafter aus der Gesellschaft ausschliessen darf, wenn be-
stimmte Gründe vorliegen.
3 Die Vorschriften über den Anschlussaustritt sind nicht anwendbar.
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Art. 824

In einem Verfahren betreffend das Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters kann das Gericht auf Antrag einer Partei bestimmen, dass ein-
zelne oder alle mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten der betrof-
fenen Person ruhen.

Art. 825
1 Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so hat er An-
spruch auf eine Abfindung, die dem wirklichen Wert seiner Stamm-
anteile entspricht.
2 Für das Ausscheiden auf Grund eines statutarischen Austrittsrechts
können die Statuten die Abfindung abweichend festlegen.

Art. 825a
1 Die Abfindung wird mit dem Ausscheiden fällig, soweit die Gesell-
schaft:

1. über verwendbares Eigenkapital verfügt;

2. die Stammanteile der ausscheidenden Person veräussern kann;

3. ihr Stammkapital unter Beachtung der entsprechenden Vorschrif-
ten herabsetzen darf.

2 Ein zugelassener Revisionsexperte muss die Höhe des verwendba-
ren Eigenkapitals feststellen. Reicht dieses zur Auszahlung der Ab-
findung nicht aus, so muss er zudem zur Frage Stellung nehmen,
wie weit das Stammkapital herabgesetzt werden könnte.
3 Für den nicht ausbezahlten Teil der Abfindung hat der ausgeschie-
dene Gesellschafter eine unverzinsliche nachrangige Forderung.
Diese wird fällig, soweit im jährlichen Geschäftsbericht verwendba-
res Eigenkapital festgestellt wird.
4 Solange die Abfindung nicht vollständig ausbezahlt ist, kann der
ausgeschiedene Gesellschafter verlangen, dass die Gesellschaft eine
Revisionsstelle bezeichnet und die Jahresrechnung ordentlich revi-
dieren lässt.

Art. 826
1 Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf einen Anteil am Liquidati-
onsergebnis, der dem Verhältnis der Nennwerte seiner Stammanteile
zum Stammkapital entspricht. Wurden Nachschüsse geleistet und
nicht zurückbezahlt, so ist deren Betrag den Stammanteilen der be-
treffenden Gesellschafter und dem Stammkapital zuzurechnen. Die
Statuten können eine abweichende Regelung vorsehen.
2 Für die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation sind die Vor-
schriften des Aktienrechts entsprechend anwendbar.
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Fünfter Abschnitt: Verantwortlichkeit

Art. 827

Für die Verantwortlichkeit der Personen, die bei der Gründung mit-
wirken oder mit der Geschäftsführung, der Revision oder der Liqui-
dation befasst sind, sind die Vorschriften des Aktienrechts entspre-
chend anwendbar.
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